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BEKANNTMACHUNG 
ÜBER DAS RECHT AUF EINSICHTNAHME IN DAS WÄHLERVERZEICHNIS 

UND DIE ERTEILUNG VON WAHLSCHEINEN 
FÜR DIE KOMMUNALWAHLEN AM 09.06.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Stadt Thale mit den Ortsteilen All-
rode, Altenbrak (mit Almsfeld und Wendefurth), Friedrichsbrunn, 
Neinstedt, Stecklenberg, Treseburg, Warnstedt, Weddersleben und 
Westerhausen kann in der Zeit vom 20.05.2024 bis 24.05.2024 
während der Dienststunden am Montag, Mittwoch und Donners-
tag von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr, am Dienstag von 09:00 Uhr bis 
18:00 Uhr sowie am Freitag von 09:00 Uhr und 12:00 Uhr im Bür-
gerbüro des Rathauses der Stadt Thale, Rathausplatz 1 in Thale 
zur Überprüfung der im Wählerverzeichnis eingetragenen perso-
nenbezogenen Daten gemäß § 18 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz 
für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) eingesehen werden. Das 
Bürgerbüro ist barrierefrei zu erreichen.

  Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen haben Wahlberechtigte nur ein Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung gemäß 
§ 18 Abs. 2 S. 1 KWG LSA besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

  Eine öffentliche Auslegung des Wählerverzeichnisses findet nicht 
statt.

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Der 
Wahlberechtigte kann verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis 
während der Möglichkeit der Einsichtnahme das Geburtsdatum 
unkenntlich gemacht wird.

  Macht der Wahlberechtigte von seinem Recht auf Einsichtnah-
me keinen Gebrauch und ergibt sich, dass er im Wählerverzeich-
nis nicht aufgeführt ist, so ist ein aus diesem Grund eingelegter 
Wahleinspruch (§ 50 KWG LSA) unbegründet.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann bis spätestens zum 24.05.2024, 12:00 Uhr, bei der Stadt 
Thale, Bürgerbüro, Rathausplatz 1 in 06502 Thale einen Antrag 
auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Der Antrag auf 
Berichtigung kann schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Nie-
derschrift, persönlich oder durch einen Bevollmächtigten einge-
legt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig 
sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen. 

  Für das Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmungen des 
KWG LSA sowie der Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (KWO LSA).

  Nach dem 24.05.2024, 12:00 Uhr, ist ein Antrag auf Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses nicht mehr zulässig. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 19.05.2024 eine Wahlbenach-
richtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses stellen, um nicht Gefahr zu laufen, 
dass das Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann. Wählen kann 
nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.

4. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag

4.1. die in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtig-
ten,

4.2. die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten,

   a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die An-
tragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses ver-
säumt haben; dies gilt hinsichtlich der Kreiswahl auch, wenn 
der Antrag nach § 15 Abs. 4 KWO LSA entschuldbar erst nach 
Ablauf der Antragsfrist vorgelegen hat, 

   b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist entstanden ist. 

4.3.  Wahlscheinanträge können bei der Stadt Thale schriftlich 
oder mündlich gestellt werden. Die Schriftform gilt auch 
durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare 
elektronische Übermittlung als gewahrt. Die telefonische An-
tragstellung ist unzulässig.

   Die Beantragung eines Wahlscheines im Briefwahllokal 
des Rathauses der Stadt Thale ist vom 27.05.2024 bis 
07.06.2024 während der Dienststunden von Montag bis 
Donnerstag von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr, am Freitag, den 
31.05.2024 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie am Freitag, 
den 07.06.2024 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr möglich.

   Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

   Der Antragsteller muss Familiennamen, Vornamen, Geburts-
datum und seine Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Post-
leitzahl, Ort) angeben. 

   Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist.

   Bei verbundenen Wahlen gilt der Wahlscheinantrag für jede 
Wahl, für die der Antragsteller wahlberechtigt ist. 

   Inhaber von Wahlscheinen können in einem beliebigen Wahl-
bezirk ihres Wahlbereiches oder durch Briefwahl wählen.
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4.4. Wahlscheine können beantragt werden:
   - von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtig-

ten Personen bis zum 07.06.2024, 18:00 Uhr;
   - von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlbe-

rechtigten Personen unter den unter Nr. 4.2 Buchstabe a) bis 
b) angegebenen Voraussetzungen bzw. von Personen, die 
schriftlich erklären, dass sie wegen einer plötzlicher Erkran-
kung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen können, bis zum Wahltage, 15:00 
Uhr.

   Verlorene oder nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine 
werden nicht ersetzt. Das Gleiche gilt für verlorene Stimmzet-
tel, die nach § 25 Abs. 3 Satz 1 KWO LSA ausgegeben worden 
sind. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

5. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, ob die Wahlberech-
tigten vor einem Wahlvorstand wählen wollen, so erhalten sie mit 
dem Wahlschein zugleich 

  - den amtlichen Stimmzettel  
- den amtlichen Wahlbriefumschlag sowie

 - den amtlichen Wahlumschlag 
- das Merkblatt zur Briefwahl.

6. Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe (bei per-
sönlicher Abholung der Wahlunterlagen an Ort und Stelle) oder 
durch Briefwahl wählen. Wer durch Briefwahl wählt, muss den 
Wahlbriefumschlag mit den Briefwahlunterlagen so rechtzeitig 
an die jeweils auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Anschrift 
abgeben oder versenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben wer-
den. 

  Nähere Hinweise sind dem Merkblatt zur Briefwahl, das mit den 
Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu entnehmen.

Thale, den 11.03.2024

gez. Roloff-Schröter
Gemeindewahlleiterin

Hinweis: 
Diese Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Thale 
unter www.stadt.bodetal.de abrufbar.


